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§ 5a ÄrzteG 1998 Nicht automatische
Anerkennung von EWR-

Berufsqualifikationen und
Drittlanddiplomen

 ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Nachfolgende Berufsqualifikationen, die erforderlichenfalls durch den Nachweis einer erfolgreich absolvierten

Eignungsprüfung oder eines erfolgreich absolvierten Anpassungslehrganges gemäß Abs. 2 ergänzt worden sind,

sind nach den Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG als ärztliche Berufsqualifikationen für die Erlangung der

Berufsberechtigung als Facharzt oder Turnusarzt anzuerkennen:

1. 1.Entweder ein in einem Mitgliedstaat der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder

der Schweizerischen Eidgenossenschaft erworbener ärztlicher Ausbildungsnachweis, der die Anforderungen

an die Ausbildung gemäß Artikel 24 und 25 der Richtlinie 2005/36/EG nicht zur Gänze erfüllt und der

Antragsteller die für die automatische Anerkennung erforderliche mindestens dreijährige Berufserfahrung

nicht nachweisen kann (Artikel 10 lit. b der Richtlinie 2005/36/EG), oder

2. 2.eine in einem Mitgliedstaat der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der

Schweizerischen Eidgenossenschaft erworbener ärztlicher Ausbildungsnachweis für eine Spezialisierung, der

nach der ärztlichen Grundausbildung zum Erwerb einer der im Anhang V Nummer 5.1.1. angeführten

Bezeichnung erworben worden ist und unter der Voraussetzung, dass eine Anerkennung für ein in

Österreich bestehendes Sonderfach der Medizin angestrebt wird (Artikel 10 lit. d der Richtlinie 2005/36/EG),

und

3. 3.erforderlichenfalls unter den Voraussetzungen des Abs. 2 zusätzlich zum Ausbildungsnachweis gemäß Z 1

oder 2 als Ausgleichsmaßnahme der Nachweis einer erfolgreich absolvierten Eignungsprüfung oder eines

erfolgreich absolvierten Anpassungslehrganges.

2. (1a)Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-

Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft als Ärztin/Arzt eine Berufsqualifikation in einem

Teilgebiet eines ärztlichen Sonderfaches erworben haben, ist auf Antrag im Wege der Eintragung in die Ärzteliste

im Einzelfall ein partieller Zugang zu einer eingeschränkten Ausübung des ärztlichen Berufs (partieller

Berufszugang) zu gewähren, wenn sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. 1.die/der Berufsangehörige ist im Herkunftsmitgliedstaat ohne Einschränkung zur Ausübung der beruflichen

Tätigkeit in dem betreffenden Teilgebiet des ärztlichen Berufs qualifiziert und berechtigt;

2. 2.die/der Berufsangehörige verfügt nicht über eine Berufsqualifikation, die einer automatischen

Anerkennung gemäß § 5 unterliegt;

3. 3.es besteht keine Möglichkeit der Anerkennung in einem der Berufsqualifikation der/des

Berufsangehörigen vergleichbaren reglementierten Beruf in Österreich;
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4. 4.die Unterschiede zwischen der rechtmäßig ausgeübten Berufstätigkeit im Herkunftsmitgliedstaat und dem

ärztlichen Beruf nach diesem Bundesgesetz sind so groß, dass die Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen

der Anforderung an die/den Berufsangehörige/n gleichkäme, das vollständige Ausbildungsprogramm in

Österreich zu durchlaufen, um Zugang zum gesamten ärztlichen Beruf in Österreich zu erlangen;

5. 5.die von der erworbenen Berufsqualifikation umfassten Tätigkeiten lassen sich objektiv von anderen vom

ärztlichen Beruf erfassten Tätigkeiten trennen;

6. 6.dem partiellen Berufszugang stehen keine zwingenden Gründe des Allgemeininteresses entgegen.

3. (1b)Personen, denen gemäß Abs. 1a ein partieller Berufszugang gewährt wurde, haben

1. 1.ihren Beruf unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftsmitgliedstaats mit einem Hinweis auf den

partiellen Berufszugang sowie erforderlichenfalls zusätzlich unter der im Anerkennungsbescheid

festgelegten deutschsprachigen Bezeichnung auszuüben und

2. 2.die von ihrer ärztlichen Tätigkeit betroffenen Personen, ihre Dienstgeber/innen bzw.

Dienstleistungsempfänger/innen eindeutig über den eingeschränkten Umfang ihrer beruflichen Tätigkeiten

zu informieren.

4. (2)Die Österreichische Ärztekammer hat die Erlangung der Berufsberechtigung im Rahmen des Verfahrens zur

Eintragung in die Ärzteliste gemäß § 27 an die Bedingung der erfolgreichen Absolvierung einer Eignungsprüfung

oder eines erfolgreich absolvierten Anpassungslehrganges zu knüpfen, wenn sich die absolvierte Ausbildung

(Weiterbildung) hinsichtlich der angestrebten Berufsberechtigung als Arzt für Allgemeinmedizin oder als Facharzt

wesentlich von der österreichischen Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt des

betreffenden Sonderfachs unterscheidet und der wesentliche Unterschied nicht durch die Berücksichtigung der

im Rahmen der bisherigen Berufserfahrung erworbenen und gefestigten Kenntnisse, Erfahrungen und

Fertigkeiten ausgeglichen wird.

5. (3)Ein wesentlicher Ausbildungsunterschied gemäß Abs. 2 hinsichtlich der angestrebten Berufsberechtigung als

Arzt für Allgemeinmedizin oder als Facharzt liegt vor, wenn der Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis den

Abschluss einer Ausbildung (Weiterbildung) belegt,

1. 1.deren Fächer bedeutende Abweichungen hinsichtlich der Dauer oder dem Inhalt gegenüber der

entsprechenden ärztlichen Ausbildung gemäß den Verordnungen gemäß § 24 Abs. 1 und 2 aufweisen und

die in diesen Fächern vermittelten Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten eine wesentliche fachliche

Voraussetzung für eine gewissenhafte Ausübung des angestrebten Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin

oder als Facharzt darstellt, oder

2. 2.wenn

1. a)das durch dieses Bundesgesetz und die Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 festgelegte Berufsbild des

Arztes für Allgemeinmedizin oder des Facharztes eine oder mehrere Tätigkeiten umfasst, die im

Herkunftsstaat des Antragstellers nicht Bestandteil des entsprechenden Berufsbildes ist oder sind, und

2. b)wenn der Unterschied gemäß lit. a in einer besonderen Ausbildung besteht, die gemäß den

Verordnungen gemäß § 24 Abs. 1 und 2 vorgeschrieben ist und sich auf Fächer bezieht, die sich

wesentlich von denen unterscheiden, die vom Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis abgedeckt

werden, den der Antragsteller vorlegt.

6. (4)Die Organisation und Durchführung der Eignungsprüfung im Rahmen des Verfahrens zur Eintragung in die

Ärzteliste gemäß § 27 obliegen der Österreichischen Ärztekammer, die sich dazu der Österreichischen Akademie

der Ärzte bedienen darf.

7. (5)Die Österreichische Ärztekammer hat nähere Vorschriften über die Organisation und Durchführung der

Eignungsprüfung einschließlich eines für die Durchführung der Eignungsprüfung zu entrichtenden

Prüfungsentgelts zu erlassen. Bei der Festsetzung des Prüfungsentgelts ist auf den mit der Organisation und

Durchführung der Eignungsprüfung verbundenen Zeit- und Sachaufwand Bedacht zu nehmen.

8. (6)Drittlanddiplome sind unter Anwendung der Abs. 2 bis 5 als ärztliche Ausbildungsnachweise anzuerkennen,

sofern dessen Inhaber

1. 1.in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der

Schweizerischen Eidgenossenschaft zur selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt ist und

2. 2.eine Bescheinigung des betreffenden Staates gemäß Z 1 darüber vorlegt, dass er drei Jahre den ärztlichen

Beruf im Hoheitsgebiet dieses Staates tatsächlich und rechtmäßig ausgeübt hat.
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